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Das Niedrighalten der städtischen Baulandwerte. *)
Von Professor H. Chr. Nußbaum iq Hannover.

I m Kern der Städte haben die Grundstücke im Laufe der Zeiteinen hohen Wert angenommen. Der Gewerbefleiß der
Bürger hat ihn geschaffen. Vom Standpunkt der Volkswirt
schaft besitzt er daher vo11e Berechtigung; ihn zerstören zu
woHen, würde ein verhängnisvoller J auf Irrtum beruhender
Fehler sein. Werte, die Handel und Gewerbe aus günstig
gelegenen Grundstücken erwirtschaften, machen das Ansteigen
ihres Preises zu einem naturgemäßen.

Anders liegen die VerhäItnisse für diejenigen Gebiete,
welche ausschließlich dem Wohnen dienen. Hier sind die
Werte zumeist durch die Machenschaften der Grundstücks
spekulation, zum Teil auch der Gebäudespckulation künstlich
emporgeschraubt worden. Das ist ein Mißstand, der unheilvoll
zuruckwirkt auf den allgemeinen Stand des Wohnwesclls und
auf die Höhe der für das Wohnen aufzuwendenden Kosten.
Al1erdings übt die Nähe des StadtmitteIpunktes mit seinen Ver
)\ehrsanstalten, seinen Markthallen, Theatern, Konzerthäusern J
Promenaden und dergI. eine Anziehung aus, die werterhöhend
zu wirken vermag. Das Gleiche gilt von Stadtteilen, die an
Waldungen J Parkanlagen, Seen oder andere reizvolle Gelände
grenzen oder in sie sich einschieben. Im übrigen aber sind die
Werte in der Regel nicht naturgemäß entstanden durch Er
höhung der Rente, 
ondern künstlich hervorgerufen worden
durch die Bereicherung einzelner auf Kosten der Gesamtheit.

Es war dieses möglich und ist vielerorts noch möglich,
weil die deutschen Bauordnungen bis etwa zum Jahre 1885
ausnahmslos nur voI!kommen gleichartige Bestimmungen für
das gesamte städtische Gelände kannten. lnfolgedessel1 war
man gezwungen, Riicksicht auf jene bedeutenden Werte zu
nehmen, welche die GrundsWcke des Geschäftsviertels der
Altstädte angenommen hatten. Diese Sachlage machte die
Bauspel\Ulation sich zunutze, als in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts mit dem Erblühen von Handel und
Gewerbe die Bevö!kerungszunahme der Städte einen zuvor
ungekanl1ten raschen Gang nahm. Während bis dahin die
Höhe und Ausdehnung der Häuser vom Kern der Städte nach
ihren Außengebieten eine naturgemäße Abnahme aufgewiesen
hatten, entstanden jetzt in neu erschlossenen Baugebieten Zins
häuser von geradezu erschreckender Ausdehnung und Höhe.
Da man dem Unwesen nicht zu steuern vermochte J weil es
an gesetzlichen Handhaben fel1!te und Wohnungsmangcl
herrschte, wiesen die Außengebiete der Städte bald eine Grund
ausnutzung auf, die den bescheidensten Anforderungen an
Wohlbefinden und Wohlbehagen Hohn sprach. ferner wurden
die Grundwerte in einer Weise hinaufgetrieben, die dem Volks
wohl schwere Schädigungen zufügte, während einzelnen Grund
besitzern ein unverdienter Reichtum zufiel.

Trotz dieses in Großstädten besonders trostlos sich ge
staltenden Zustandes ging es nicht an, dem Geschäftsviertel
diejenige Rücksichtnahme zuteil werden zu lassen, welche für
das Gedeihen von tlandel und Gewerbe unbedingt erforderlich
ist, weil aus weiteren Zugeständnissen eine Schädigung des
Wohnwesens hätte erwachsen müssen, für welche die Behörden
die Verantwortung nicht übernehmen durften.

*) I\!it Genchmiguna des Verlegers aus: "Das Wohnhaus und
seine Hy
ieneH von H. ChI'. Nußbaum, Architekt, Profes
or für Hygiene
an der Technischen Hochschule ZU Hannover. Leipzig 1909_ Alfred
l\röner Verlag. Preis geheftet 18,- Al" gebunden 21,- dt.

Rasch machte die Bodenspekulation diesen Zustand sich
zunutze, indem sie den gesamten Mehrgewinn 2.11 Rente, der
aus einem Grundstück durch solche Bauten sich herauswirt
schaften ließ, als Maßstab des Grundstückswertes benutz1e.
Durch die nun rasch steigenden Gewinne wuchs die ßauland
spekulation ins ungeheuerliche. Dagegen nahm die Gediegen
heit der Bauten in erschreckender Weise ab, weil dem Bau
unternehmer andernfalls kein ausreichender Nutzen entstand,
vielerorts ihm Ver]uste drohten, während ihm bis dahin ein
bedeutender Gewinn aus seiner Tätigkeit zugefallen war. Der
äußeren Erscheinung der einzelnen Gebäude wie der Stadtteile
drückte dieser Zustand ebenfalls den Stempel auf. Weder
früher noch später sind je in Deutschland solch trostlose
Stadt\rierte1 entstanden, wie in den letzten jahrz:ehnten des
neunzehnten Jahrhunderts.

Obgleich das Übel ein a!!gemeines war, offen zutage trat
llnd seine Ursache bekannt war, bedurfte es eines iangjährigen
Kampfes der Vertreter der Hygiene im Verein mit einsichtigen
Technikern gegen die Verwaltungsbehörden, ehe das Mitte! zu
seiner AbhiJfc anerkannt wurde und begonnen hat sich Eingang
zu verschaffen.

Es besteht darin, fLir die verschiedenartigen Stadtteile ge
sonderte Bestimmungen zu erJassen! welche die Ausnutzbarkeit
der Grundstücke genau regeln, unter voJier ßeriicksichtfgung
des Zweckes, dem sie dienen, dcs Wertes J der ihnen fnne
wohnt, und der Kosten, die ihre ErschlieEung erheischt.

DIe Hindernisse, die in diesem Kampfe zu Überwinden
waren und vielerorts noch nicht behoben worden sind, wurden
dadurch ganz wesentlich erhöht, daß man zunächst ausschließ
lich den Wert der Grundstücke, nicht auch ihren Z\-veck zu
berücksichtigen gewillt war. M<:m brachte "abgestufte'';
"Staffel-" oder "Zonen-Bauordnungt;:n" in Vorschlag und es
gelang, sie in einzelnen Städten zur Durchführung zu btin
cn,
denen ganz a[JmähJich andere sich angeschlossen haben.

Die Zonen-Bauordnung trifft in der Regel Unterscheidungen
nUr nach der Lage der Grundstücke und damit nach ihrem
derzeitigen Geldwerte, nicht auch nadl dem Stadtviertel in
dem sie sich befinden,. und nach dem Zweck, dem sie zu.
dienen bestimmt sind. Dadurch entstehen sowohl unnötige
Härten als auch Schwierig!\eiten für d:e Entwickelung des
Handels und der Gewcrbtätigl\eit. Gerade der kÜnftige Zv/eck
des Grundstücks bedarf 111. E. vollster Rücksichtsnahme, wenn
die Bauordnung zum Segen des Gemeinwesens ausfallen soll.

Daher genügt es nicht, ausschließlich lnnenzonen, mittlere
und Außenzonen zu schaffen und für sie getrer,mte BestJmmungen
festzusetzen, welche die Ausnutzbarkeit der Grundstücke regeln.
Sondern es sind vornehmlich Unterscheidungen zu treffen
zwischen den Geschäftsvierteln und den Geschäftsstraßen, so
wie den der Ge\'.rerbtätigkeit vorbehaltenen Gebieten einerseits,
den eigentlichen Wohnvierteln anderseits.

Mit Ausnahme des für die Großbetriebe und !ä<;tigen Be
triebe vorgesehenen GeHindes so11en jene Stadtvierte! nicht eng
gegeneinander abgegrenzt werden J sondern sie so1!en einander
durchdringen dürfen, soweit ein Erfordernis sich hierfür heraus
ste11t. Einzelne Straßenzüge, ja einzelne Baublöcke sollen dem
einen oder dem anderen Gebiete z.ugerechnet und so ih:-em
Zweck entsprechend ausgebildet und bebaut werden dÜrfen,
damit der zweckmäßigen Entwickelung der Städte nicht der

(fortsezung SeiHe 27)
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Hemmschuh ange]egt werde. So geht ZF ß. eine völlige Ab
sonderung des Geschäftsviertels von den Wohn gebieten nicht
an weil ein Teil der Geschäfte seinen "Käufern" folgen, aJso
in 'deren \' ohngebiete eindringen muß, um bestehen zu können.
Man wird vielmehr gut tun, die Verkehrsadern samt den von
ihneh berührten Baublöcken von vornherein dem Geschäfts
viert 1 zuzurechnen und sie diesem Zweck entsprechend aus.
zubilden.

Mit derartigen Verordnungen, welche die Ausnutzungs
mög!ichkeit des Grundstücks in der ebene und in der Höhe
bescbränl<en, glaubte man den Baulandpreis in angemessene
Grenzen bannen zu können. Diese Anschauung hat in dem
wünschenswerten Maße sich nicht bestätigt. Trotz der mancher
orts erlassenen sachgemäßen Verfügungen sind überalJ die
Grundstückspreise hohe geblieben, vielerorts wesentJich höher,
als der herauszuwirtschaftenden Rente entspricht.

Infolgedessen muß immer noch beim Errichten und bei
der Ausstattung der Gebäude in einer ihre Güte, ihre Dauer
haftigkeit, ihre J\ußencrscheinung und ihre Bequemlichkeit. arg
beeinträchtigenden Weise gespart werden, und dennoch steIgen
die Mietpreise ständig - oder wo dieses nicht stattfindet, ent
sprechen die J\1ieterträgnisse den GcsamtJ(Qsten der Wohnhäuser
nicht; dem Hauserbauer oder dem Hauskäufer entsteht Schaden,
statt daß Gewinn ihnen erwächst.

Demnach "tiehtet sich wider Erwarten ge enwärtig die
Rente mehr nach dem Baulandpreise, als der letzte nach der
aus Wohngebäuden zu erzielenden Rente, die auf einem Grund,.
stück errichtet ,werden dürfen.

Ein wesentliches oder gar ein hinreichendes Herabdrücken
der ßau!andpreise auf dem Verordnungswege ist bislang nirgends
gelungen. Vielmehr liegt gegenwärtig die Gefahr vor, daß
durch weitgehende Ansprüche an die Weiträumigkeit der Städte
nicht der Bodenwert herabgedrückt wird, sondern der Miet.
preis sich beträchtlich steigert. Wo zu weitgehende Bau.
ordnungsbestimmungen erlassen worden sind, ist diese Gefahr
bereits verwirklicht.

Bodenwert und Mietpreis sind keine fest bestimmten
Größen sondern beide sind ständigen, oft starken Schwankungen
unterw rfen. Namentlich ihre Wechse!wirkung aufeinander
unterJiegt örtlichen und zeitlichen Schwankungen, die be
sonders durch das Verhä!tnis der Anfrage nach Wohnungen
oder nach Bauland zum Angebot derselben hervorgerufen
werden. Örtlich trete!l nicht selten Umstände hinzu, die den
Wert des Baulandes ganz beträchtlich zu steigC!!l vernlögen:
So die enge Begrenzung des Stadtgebietes durch Berge und
Seen; eine der Bebauung ungünstige Geländeform, die nur
einseitige Bebauung der Straßen zuläßt und ihre Anlagekosten
erhöht; die derzeitige Benutzung des Baulandes als Weinbcrg,
Lustgarten, einträglichen Wirtschaftsbetrieb oder  ewerbe
betrieb usw. In gleicher Richtung wirkt eine kostspielige Auf
schließungsart des Baugeländes durch Promenaden o er durch
Straßen von übermäßiger Breite, durch teure HcfestJgungsart
der fahrbahnen Radfahrwe6e oder Bürgersteige und dergl.

Daher dürfen die Ve ordnungen nicht schematisch er
folgen, sondern müssen auf die örtlich und zeitlich h rrsc en
den BauJandwerte volle Rüc!(sicht nehmen, wenn Sie nicht
schwere Mißstände hervorrufen wo1len, wo sie zu nützen berufen und gewillt sind. . .

Vor a![en Dingen aber ist ein gewichtiges Hindern.:s hlO
wegzuräumen, ehe wirklicher Nutzen aus der Durch uhrung
von Staffe!-BauordnuJ16en für die Wohngebiete der Stadte zu
erwachsen vermag. Es ist durch die BauJandspeku1ation auf.
gerichtet und hat sie zum Herrscher der Lage gemacht zum
Schaden des Gemeinwohls, des Wohnwesens und sowohl.. der
gesunden wie der reizvolle!l Entwickelung der deutschen. Stadte,
namentlich der Großstädte. Dieses Hindernis besteht 111 dem
Mitte), dessen die Bodenspekulation sich bedient hat un  ge?en
wärtj6 noch bedient um die Preise des Baulandes welt hoher
haJtel  zu können a'ls seinem wirklichen Werte entspricht. Es
beruht auf der  l1desunden, aber heute herrschenden form
des Imrnobi!iarbeleih ngswescns und des Schätzungswesens.

Eine große Zahl von Hypothekenbanken, die das  ec t
der Pfandbriefausgabe besitzen, beliehen das Baul nd wie die
auf ihm errichteten Gebäude weitau.s zu hoch. Nlch.t gerade
selten erreichte oder Übertraf die erste liypothek bcreIt  de en
wirldichen Wert. Namentlich das Bauland wurde abslchthch
um oft das Vielfache zu hoch beliehen, um ihm einen hohen

Verkaufswert zu geben. Diese Mißstände sind ilach schweren
Verlusten zwar gemildert, aber nicht behoben.

Oft stehen die "Terraingesellschaften" mit diesen Hypo
thel(enbankcn durch ihre Direktoren in persönlicher Verbindung
oder arbeiten sich sonst in die Hände, um einen Gewinn aus
dem Bauland zu erzielen, der zumeist den von der Gesen
schaft gezahften Preis weit, nicht selten um das Zehnfache
übertrifft.

Die rolgen dieses Treibens, dem bisher trotz seiner Öffcnt
lichkeit ein Ziel nicht gesetzt worden ist, hat die 1\l1gemein
heit zu tragen. Durch den Zusammenbruch einer nicht ge
ringer, Zahl dieser Banken ist in jüngste! Zeit -dem VoIkswohl
stande Deutschlands eine schwere Wunde geschlagen, während
die künstlich geschaffene Höhe der Baulandpreise das gesamte
Wohnwesen auf das ungünstigste beeinf!u.ßt, der zweckmäßigen
und schönen Entwickelung der Städte unübeTwindliche iiinder
nisse bereitet.

Diese oft weit über den wirkJichen Wert hinausgehende
Beleihung des städtischen Grundbesitzes ist nur dadurch mög
lieh geworden, daß die Schätzung desselben den Wünschen
jener Gesellschaften sich anzuschmiegen teils g lernt hat, teiJs
gezwungen worden ist.

Eine vo!!kommene oder auch nur belangreiche AbhHfe der
sämtlichen aus der übertriebenen Höhe der Baulandpreise ent
standenen Mißstände ist ausschließlich zu erzielen durch eine
sachgemäße Regejung und örtliche überwachung des Schätzungs
wesens.

Leider nehmcn die Regierungen trotz des bedrohlich ge
wordenen Zustandes des Irnmobiliarbe!eihungs- und Schätzungs.
wesens immer noch eine zuwartende Stellung ein und lassen, wie
es scheint, von der Vorlage zu Gesetzesänderungen sich ab
halten durch Einwendungen, die von Seite  der an jenem Ge.
winne beteiligten Gruppe gegen soiche Anderungen erhoben
worden sind. Sie gipfeln darin, daß der Realkredit keine Be
schrän!mng erfahren dürfe, zumal das Baugewerbe info!ge
der "Verringerung der Arbeitsgelegenheit" d<ibei am meisten
leiden würde.

Diese Einwendungen müssen als irreleitend zurÜckgewiesen
werden. Der Realkredit vcrdient den Schutz nur so lange und
so weit, als er selbst Maß hält. Artet er aber, wie im I,:or
liegenden faHe, zur unmäßigen Spekulation aus, dann verl1ert
er   jeden Anspt lieh auf S<.:hutz oder Förderung. Unmög!ic
aber können die ßauhandwerke itl einer ArheitsgelegenheÜ
Segen erblicken, wie sie der herrschend gewordene Immobilien
schwindel in den großen Städten ihnen verschafft hat. Solche
Arbeit muß sie unter aUen Umstiinc!cn frÜher oder späterschädigen. .

Eine vorsichtige und weise Einschränkung des Rea!kredlts
ist daher weit eher als ein dringendes Erfordernis zu be.
trachten. Vor al1en Dingen aber bedÜrfen :yir einer sachge
mäßen Regelung und (örtlich ausgeÜbten) Ubcrwachung des
Schätzungswesens, damit der Volks\Voh .st.:md und  i:  Volks
gesundheit nicht ferner durch die ungezugelte Immoblllen- und
Baulandspekulation geschädigt werden.

Sodann können die Stadtverwaltungen ganz wese:ltIi.ch
dazu beitragen, daß dje Bodenwerte in den künftigen W hn
oebieten der noch unbebauten oder schiichterll bebauten AUllen
gelände der Städte der wei:räumige!  Bat1 rt sich anpassen,
und daher durch ihre Durchführung mcht em EmporschnelJen
der Mietpreise oder der Gesamtkosten eines Ein.farnilicnhaus,:s
erfolae. Vornehmlich ist dieses dadurch zu erreichen, daß dIe
Stadtverwaltungen sich friih7.eitig zu Großgrundbesitzern
machen die aus diesem Besitz aufgeteilteIl EinzeJgrundstücke
aber nu'r unter solchen Bedingungen abtreten, welche die un
gesunde Bauspel\Ulation von ihre,m Erwerb abschrecken oder
ausschließen, den Bau von Familienhäusern und Eigenheimen
erleichtern und fördern.

Sodann vermögen die Stadtverwaltungen durch rechtzeH!g
erfolgendes Erschließen ausreichend weiter Gel.:1ndefiäcben tn
aUen Gebieten der Stadterweiterung das Angebot an Bau.
plätzen zu vermehren und dadurch auf i re Preislage. im reg:ln
den Sinne einzuwirken. Doch darf dIeses Erschließen mcht
ins Übermaß gesteigert werden, weil bei jahrelangem Unbebaut
bleiben solcher Gebiete die Zinsen der ErschJießungskosten und
die Verluste durch das Brachliegen des Landes die Bauland
werte steigern würden, statt sie zu ermä! igen.

(fortsetzung SeIÜ: 30.)
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Die Besteuerung baufähiger GrundstÜcke an fertigen

Straßen vermag ebenfa1!s zur Einschränkung der nachteiligen
Form der Grundstücksspekulation beizutragen, muß aber mit
größter Vorsicht erfolgen, damit nicht zu Zeiten der Bauun!ust
eine weitere Preiserhöhung des Baulandes aus ihr hervorgehe.
Richtiger ist es daher, nur eine Besteuerung des Gewilmes
einzuführen, .:leI' aus dem Verkauf von BauJand erzielt wird.

Wichtiger noch ist ein preiswertes, der jeweiligen Art der
Ansied!ung Rechnung tragendes Aufschließen des Bauge1ändes,
indem die öffentlichen Plätze nach Größe und Form der An
siedlungsart entsprechend gewählt werden, die Breite der be,
festigten Straßenteile nicht bedeutender genommen wird, als
dem zu erwartenden Verkehr entspricht, während für den er
forderlichen Lichteinfal1 und ausgiebigem Luftwechsel durch
das VorschreIben von Vorgartenanlage oder durch Anlage
öffentlicher Parkstreifen Sorge getragen wird. Auch die Tiefe
der zwischen dem StraßellJand verbleibenden Grundstücke be
darf efner ziel bewußten Bemessung. Sie hat der zu gewärtigen
den, zulässigen oder wünschenswerten Gebiiudetiefe und Gc
bäudehöhe sich anzuschmiegen. Ein wesentliches Hinaus
gehen über das erforderliche Ausmaß kann zu ebenso großen
wirtschaftlichen Nachtei!en oder ,gesundheitlichen Mißständen
führen wie eine zu gtring gewählte Tiefe der Grundstücke
oder der Baub!öcke.

Auch Genossenschaften würden an dem Preiswerterhalten
des ßauIandes mitzuwirken vermögen und sie würden zugleich
geeignet sein, die B<luspekulation in heilsamen Schranken zu
haltc!1. Aber bislang fehlt es in Deutschland noch vielfach an
der Erkenntnis der hohcn Vorteile, die solche Gemeinschafteil
den Wohnungsbediirftigen zu bieten vermögcn. Die Genossen
schaften zur Enichtung von K!einwohnungen sind zu wenig
kapitalkräftig, um der Grundstücksspekulaiion in ne1111enswerter
Weise Abbruch tun zu können. GenossenschaHen der wirt
schaftlich kräftigen Bürger zur Erstellung von Wohnungen aber
fehlen bisher in Deutschland. Ihre Gründung sollten diejenigen
Kreise sich zur Aufgabe machen, deren Streben auf Gesundung
des Wohnwesens gerichtet ist: Die großen Mißstände, weJche
das Erstellen der Wohnungen durch die ungesunde form der
Bauspekulation herbeigeführt hat, wÜrden verschwinden, den
Bauhandwerl{ern wäre hierdurch in gleicher Vleise gedient wie
den Wohnungsmietern ; an die SteHe des Hauswirts tritt die
Genossenschaft; der Mieter wird Wohnungsil1habcr ul1d ge
winnt dadurch diejenige Anteilnahme an der Wohnung, welche
zu ihrem zweckdienlichen,  esunden Ausbau ebensosehr er
forderlich ist wie fÜr ihre Instandhaltung und allmähliche Ver
schönerung oder Verbesserung; das Wohnhaus hört auf, eine
Handelsware zu bilden, an welcher der Besitzer kein anderes
Interesse hat, als sie mit möglichstem Nutzen zu veräußern;
in den Genossenschaften WÜrde!l I{räftige Vertreter der In
teressen des Wohn wesens erstehen, manche Erleichterung für
dasselbe in den Bebauungsvorschriften und Bauordnungen
würden sie zugebilligt erhalten, die man der Bauspekulation
zu gewähren nicht gewillt oder in der Lage ist.

für die zu Wohlfahrtszwecken entstandenen und tätigen
Vereine ist ebenfalls in dem frühzeitigen Ankauf großer Gelände
zum Zweck der späteren Aufteilung und Abgabe an Baulustige
oder an Baugenossenschaften zu SelbstkostenpreIs eine dank
bare Aufgabe zu erblicken; dankbarer jedenfaIJs als die des
Errichtens von Kleinwohnungen! weil aus dercn Vermieten eine
Reihe von Schwierigl(eiten und Nachteilen zu erwachsen pf!egt,
während der Verl(auf der erstellten Gebäude diese in der Regel
ihrem eigentlichen Zwecke mindestens insofern entzieht als
der Käufer aus dem Vermieten d r Wohnungen mögiichst
hohen Gewinn zu erzielen trachtet.

Neben der Preiswerthaltung des Baulandes muß gleich
zeitig die Am\endung billiger aber in jeder Richtung zweck
mäßiger Bauweisen erstrebt werden, um das Einfamilienhaus
wettbewerbs fähig gegenüber dem Zil1shaus und für breitere
Schichten der städtischen Bevölkerung durchführbar zu machen
oder zu erhalten. Auch für das Miethaus mit kleinen und
mittelgroßen Wohnungen ist eine derartige Verbilligung als
volkswirtschaftliches Erfordernis zu betrachten.

Die Bau\A1eise des hol!.indischen Hauses vermag nach
dieser Richtung als Vorbild zu dienen. Trotz seiner Weit
räumIgkeit, vorzüglichen Ausstattung und Darbietung von vielen
BeqL1cmlichkeiten wird es zu Kosten errichtet, die ganz wesent
lich hinter denen der deutschen famiJienhäuser zurÜcl(bleiben.

Der Hauptgrund hierfür ist darin zu sehen, daß man Jeichte,
aber standfeste und dauerhafte Bauweisen anwendet, während
alles Überflüssige, z. B. an Kel1erräumen, fortgelassen wird, jeder
einzelne Raum seinem Zwecke entsprechend bemessen und
durchbildet wird.

,,
Landhaus B. Karpe.

Architekt und Maurermeister P. Rod d c w i g in Stettin.
(Abbildung Seite 26).

D er dargestellte Entwurf zeigt ein freistehendes, I/orllehmesLandhaus. Der seitliche Eingang führt zu einer MitteI
halle (Diele), welche durch zwei Geschosse hindurchgeht. An
diese schließen sich das I-Ierrenzimmer, das Zimmer der Dame
Ulld der Empfangsraurn an. Gegenüber dem Eingange liegt
das Speisezimmer mit zugehörigem Erker und anstoßendem
Rauchzimmer und mit Ausgang na'ch der, der Südseite des
Gebäudes vorgelagerten  geräumigen Plattform (Terrasse) mit
großer freitreppe.

Ein l'1cbenflur an der Westseite der Ha11e führt zum An
richteraul1l, der zwischen der Speisekammer und der Küche
liegt. Weiter folgt das Treppenhaus, ein Dienerzimmer, die
Kleiderablage und ein Abort.

Das Obergeschoß enthält drei Schlafzimmer nebst Bad
und Aborte, ein geräumiges Mädchcnzimmer, sowie ein Wohn
zimmer und ein Fremdenzimmer, we1chc letztere an der Ost
seite des Hauses liegen und beide mit eincm gro!kn Söller
(Per ola) in Verbindung stehen. Letzterer ist auch von dem
oberen HaJ!cnumgange durch eine Tür zugänglich, die zwischen
den oberen Seitenlichtfenstern der Halle angeord11et ist.

!m KeIJer- und Dachgeschoß sind die Wirtschaftsgebäude,
die Waschküche, die Heizung usw. untergebracht.

Im Äußeren zeigt das Gebäude eine Durchbildung, die
frei von landläufiger Überlieferung ist und besonders durch die
\vagerechten Abschlußlinien der Bauteile ein eigenartiges Ge
präge erhält Helle Werksteine und Putzf!ächen sind mit in
freier Auffassung gedachten Zierformen zu neuer Wirkung ver
einigt.

!)
Wohnhaus des Stadtrat L. Schönberg

in Stargard in Pommern.
ArehiteJÜ A d. 1\ rum b ü R e I in Stargard.

(Mit Abbildungen auf Seite 28 und ;.9 und einer Bildbeijage.)

V orliegender Entwurf ist, dem Wunsche des Bauherrn ent'sprechend, in der Art eines Landhauses nahe dem Mitter
punkte der Stadt 21m hel'rlich gelegenen Blücherpark zur Aus
fÜhrung gekommen Die Wohnräume sind sämtlich nach Süd
osten mit prachtvoller Aussicht auf den Park angeordnet,
während die Nebenräume nach der wenig belebten Königstraße
(Nordwest) gelegt wurden. Bedingungsgemiiß liegt auch das
Schlafzimmer der Eltern im Crdgeschoß, um dcm älteren Ehe
paar das Treppensteigen nach Möglichkeit zu ersparen.

Die mit der l(eller[):üche (gleichzeitig Waschküche) durch
einen Speisenaufzug und eine sehr bequeme Treppe verbundene,
1,50 m hoch mit Wandplatten versehene Anrichte erhielt einen
Junkerschen Gasherd mit aJlem Zubehör) um für gewönlich
auch als Küche dienen zu können.

Eine reichlich bemessene Warm wasser-Heizanlage erwärmt
sämtliche Räume. Das Zimmer des [-[errn erhielt außerdem
einen Majolika-Ofen, der in Betrieb genommen werden sol!,
wenn bei den ersten kalten Herbsttagen nicht gleich die ge
samte Heizanlage gefeuert werden soll. Zu gleichem Zwecke
ist auch die mit Radiator vor der Treppe und Rippenkörper
in der fensterbrüstung versehene Diele mit einem Siemens
Gaskamin in kirschrot glasierter Kachelummauerung von Ziegel
abmessungen mit Messingzierraten und Marmoraufsatz aus
gestattet.

Die vier Wohnräume im Erdgeschoß erhielten Pitchpine
Fußboden, alle iibrigen Räume Gipsestrich mit Linoleumbelag.

Keller und Eßzimmer sind mit försterdecken Überwölbt.
In letzterem RaHme ist dieselbe gegen Wärmeverlust geschützt
durch unterseitig mit Zement geputzte 5 cm starl1:e Korkstein
platten, die mit 10 CI11 Abstand untergebracht wurden. Die
Oberseite wurde schwach muldenförmig mit Beton in Gefälle
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abgeglichen, ;} cm stark asphaltiert (ziemlich weich gehalten)
llnd mit gesinterten Tonplatten belegt. Ein Durchdringen der
feuchtigkeit von dem mit Blumenkästen reichlich besetzten
Söller (Altan) erscheint somit dauernd ausgeschlossen.

Die Diele erhielt 2,30 m hohe gestemmte Holz-Wand
vertäfelung, die Decke wurde als sichtbare Holzba1kendecke
mit - Unteriügen ausgebildet. Sämtliche Holzarbeiten zum
inneren Ausbau sind aus astfrciem, kernigen und schön ge
wachsenen Kiefernholz hergestcm worden. Mit Ausnahme des
weiß lackierten Treppengeländers und der naturfarben lasierten
Trittstufen ist alles Holzwerk in der Diek braun lasiert; ebenso
auch ein Teil der TÜren. Im Salon sind letztere jedoch alt
mahagonifarben lasiert und im Obergeschoß weiß lackiert.
Auch sämtliche fenster wurden weiß lackiert, die fensterläden
Rinnen und AbfaIJrohre grün, das äußere Holzwerk grünblau,
Spalier weiß und der grobe Spritzguß helJgrau gestrichen.

Das {Dach ist mit Sturmschen Biberschwänzen doppelt
gedeckt.

Der Wintergarten (heizbare Halle) erhielt Schiebefenster
und Sommermatten (Marquisen).

Ein kleines Treibhaus soU für den Blumenbedarf sorgen.
für den Pförtner ist eine kleine Wohnung an der Straße

vorgesehen.
Die Baukosten betrugen rund 41 000 Jt.:.
Erfahrungen über üips=Estriche.

E striche werden gegenwärtig der weitaus größeren Haltbarkeitwegen fast allgemein aus Zement hergestellt, doch findet
man an einigen Orten, an denen Gips zu billigen Preisen ZlJr
Verfügung steht, auch Estriche aus Gips. Man fertigt dieselben
an, indem man den Boden vol!kommen ebnet und mit Gips
brei gleichmäßig in einer 3 bis :] cm dicken Schichte iiber
gießt. Nachdem der Guß durch 24 Stunden sich selbst Über
lassen blieb und vollkommen erhärlet ist, dichtet man ihn noch
durch Schlagen mit halbrunden Hölzern oder vorsichtiges
Stampfen mit eiserucn Stößeln. Das Stampfen muß mit Vor
sicht vorgenommen werden, weil sonst leicht Risse in der
Massc entstehen.

Durch Abhobeln mit !aJlgen eisernen .Ziehklingen nimmt
man alle Erhöhungen "''leg und übergießt die voJlJ\Omrnen
trockene Fläche mit Leinöl oder Leinölfirnis, welcher mit Wo]]
lappen tÜchtig eingerieben wird. Die Masse nimmt hierdurch
Glanz an und kann der fertige Estrich dann ohne zu leiden,
mit Wasser gewaschen werden. An Stelle des Leinöls kann
man auch geschmolzenen und mit heißem Wasser verdünnten
ChromJeim aufgiel en und von der Gipsmasse einsaugen lassen.
Nach einigen Tagen ist der Chrom leim durch die Einwirkung
des Tageslichtes unlöslich geworden. Endlich kann man auch
den fertigen Estrich mit Käsestoff-Lack trällken und gibt
dieser nach dem Verdunsten des Ammonial{S einen sehr
hübschen Glanz.

Wenn der Estrich llicht einfarbig wem erscllcincn, sondern
mosaikartige Zeichnungen, Sterne usw. zeigen soll, so werden
diese mit entsprechend gefärbtem Gips in besonderen formen
gegossen und dann an jcne SteIlen des geebneten Bodens ge
legt, an dellen die Zeichnung erscheinen soll Man gießt dann
weißen Gipsbrei so ]ange auf, daß die oberen Flächen der
farbigen StÜcke noch dann sichtbar bleiben und hobelt schließ
Hch den Estrich glatt.

Wegen der geringen Härte nützen sich diese EstriclJe bald
ab, können aber durch Ausstemmmen der schadtlilften Stellen
und neuerlichen Einguß von Gipsbrei wIeder 11ergesteIlr werdel1.
Sehr gut lassen sich nach der Art der Estriche hergestel1te
Platten, an SteHe des eigentlichen KUlJstt11annors bei der .Aus
schmückung von Räumen verwenden, bei welchen der höheren
Kosten wegen der Kunstmarmor nicht in Venrendung gebracht
werden kann. Man benützt zur Anfertigung der Pkltten, denen
man der Leichtigkeit der Handhabung wegen selten eine
größere Breite als 1,50, höchstens 2 m gibt, eine feste Unter
lage aus aneinandergefügten Bohlen und bestreut diese gleich
mäßig mit grobem Sand. Die Dicke der zu gießenden Platten
wird durch RandJeisten, welche rings um die Platte laufen, be
stimmt und der Guß vollzogen.

Bei Anfertigung besonder5 großer derartiger Platten, welche
an lotrechten Wänden befestigt werden soUen, ist es angezeigt,_
für eine Verstärkung der Platten zu sorgen, damit sie beim
Abheben von der Unterlage nicht brechen. Man verstärkt die
Platten, indem man zuerst nUr 2 cm hoch Gips aufgießt, wenn
dieser anfängt zu erhärten, auf der fläche grobe Sackleinwand
oben ausbreitet und auf diese abermals 2 cm hoch aufträe:t.
Noch zweckmäßiger ist es, an SteHe der Sackleinwand clli
Drahtgitter aufzulegen, dessen Maschen etwa 5 cm im Geviert
haben. Es wird hierdurch der Platte eine so große festigkeit
erteilt, daß man selbst sehr großen Platten nur eine Gesamt
dicke von 3 cm zu geben braucht

Bezüglich des erwähnten Käsestofflacks (Kaseinlacks) sei
noch folgendes angeftihrt.

Man steHt den Käsestoff (Kasein) zunächst auf folgende
Weise her: frisch gemolkene Kuhmilch wird auf cis gesteJlt
und nach mehreren Stunden der obenauf schwimmende Rahm
sorgfäJtig abgenommen. Diese Verrichtung wird so oft wicder
holt, bis die Milch keinen Rahm abscheidet und als frei von
Fett angesehen werden kann. Sie muß dann in durchfallendem
Lichte ein bläuliches Aussehen zeigen. Die entfettete Milch
wird mit einer kleinen Jv1enge Essig versetzt und hIerdurch der
Käsestoff zum Gerinnen gebracht. Man quirlt die geronnene
Milch gut durch, um den Käsestoff in feine Klümpchen zu
zerteilen, läßt ihn dann auf eInem ausgespannten Tuche ab
tropfen und wäscht ihn dureh mehrmaliges Übergießen mit
Wasser aus.

Der gereinigte Käsestoff wird mit den Händen zu Klumpen
geballt, die man gut auspreßt und sodann in eine geräumige
flasche gestopft, die man zu vier fünftel mit der i\lasse aUs
füllt. Man übergießt die Masse dann mit soviel Ätzammoniak,
daß sie von demseJben ganz bedeckt ist und Überläßt die
verschlossene flasche unter öfterem starl{en Umschütteln sich
selbst. Nach einigen Tagen hat sich der l\äsestoff il1 dem
Ammoniak gelöst und erscheint die Lösung als eine schwach
gefärbte, dicke Flüssigkeit.

Gießt man die KäsestoffJösung auf eine G!asplatte aus, so
verdunstet allmählich das Wasser und das Ammoniak und
hinterbleibt der Käsestoff in form einer farblosen Schicht,
welche nach dem vollständigen ,'1.ustrocknen eine bedeutende
Härte eriangt. Wenn man die Glastafel mit dcr Käsestoff
schicht, bevor letztere noch hart geworden ist, in eincr Lösung
von Gerbstoff, beispieJsweise in einer Abkochung von Ga1!
äpfeln in Wasser legt, so verbindet sich der Käsestoff mit dem
Gerbstoff zu einer ganz unlöslichen Verbindung, welche in
ihren Eigenschaften gewisse Ähnlichkeit mit jener des Leders
zeigt und eine sehr große Widerstandsh1higkeit gegen feuchte
Luft und Wasser besitzt.

Man macht bei der Anfertigung von !\unststefnen Anwendung
von diesem Verhalten, indem man die aus poriger l\äsestoff
masse hergestellten Gegenstände, Bmlverzicrungen und dergI.,
mit Käsestofflösung bestreicht und nachdem der Geruch nach
Ammoniak verschwunden ist, in Gerbstoff!ösung eintaucht oder
einigemale mit dieser bestreicht. Die Poren der Kunststeine
werden auf diese Weise mit der vorerwähnten lederartigen
Masse erfiilIt und erlangt der Stein hkrdurch große I-IaJtbar
keit. Als wichtig ist hervorluheben, daß Kunststeine durch
diese Behandlung au..::h gegen Rost wiederstandsfähig gem,tcht
werden können, da der Überzug das Eindringel1 des Wassers
voHständig ycrhÜtet.

I\unstsreim\ welche mit I\iisestofflösung behandelt \.verden,
Lassen sich auch sehr schörl mit verschiedenen Teerfarben
f irbcn. L\lan braucht zu diesem Behufe den Stein um in eine
Lösung des betreffenden Teerfarbstoffes - fuchsinrot, wasser
lösliches Btau US\\"o - zu legen  um ihn nach kurzer Zeit
bleibend gefürbt zu erhalten, indem sich der Farbstoff mit
dem l\äsestoff zu einer unlöslichen Verbindung vereinigt.

11 " 11

Verschiedenes.

Verbands-, Vel'eins- IlSW. AngelenonhlJiton.
Die wirtschaftliche Lage der prlv at ArchiteIiten

KÜrzlich sprach im Architekten- und IngenicLlrverein zu Frank
furt a. M. der Architekt L. Bemüu!!y Über die wirtschaftliche
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Lage der frankfurter Privat-Architekten. Er fÜhrte in ziemlich
scharfen Worten auf Grund von Tatsachen aus, dp.ß die Stadt
gemeinde in den letden Jahfen fast alle größeren Bauaufträge
.<111 auswärtige Architekten vergeben habe und dieses Verfahren
für bevorstehende Projekte allch schon in Aussicht genommen
seL Der Redner ,des nach, daß sich auch UlJter den orts
ansässigen Architektcn gleichwertige I\räfte befinden, denn im
letzten Jahre wurden al1ein frankfurter ArchiteIden 20 Preise
von großen deutschen Wettbewerben zuerkannt. Das Vorgehen
der Stadt wirh:e aber auch beeinflussend - leider sehr nach,
teilig _ auf die besseren privaten Bauherren, und es 1(;:1.on
daher ga! nicht'wundernehmen, wenn auch deren Aufträge nach
auswärts gehen.

Bis dahin wäre ja die Sache rein örtlicher Natur, wenn es
!eider nicht anderswo lind im Osten ganz besonders ebenso
\viixe. Der Prophet gilt eben nichts in seinem Vaterlande.
Wenn man sich die von west- oder süddeutschen Architektcll
hier il11 Osten errichtete Bauten ansieht, so findet man deren
vermeintliche oder vermutete besondere Vorzüge auch nicht
heraus und mit denselben meist höheren Baukosten hätte es
ein tüchtiger heimischer Architekt gewiß nicht schlechter
gemacht. Der Bauherr aber sagt auch: "Nur einmal und
nie wieder", denn von einer Bauleitung ist doch keine Rede.

Wettbewerb.

Öls SchI. Zur Erlangung von Bauentwürfen für ein neues
Volksschu1gebäude fur 1000-1200 Kinder wird vom Magistrat
dase!bst ein Wettbewerb mit frist bis zum 1. Juni 1909 aus
geschrieben. für die drei besten Entwürfe sind drei Preise
von 1200 At, 600 Jt und 300 Jt bewilJigt worden. Die
näheren Bedingungen sowie das Bauprogramm sind gegen Ein
sendung von t ,50 ,It von dort bis zum j. februar 1909 zu
beziehen.

Rechtswesen. NacJ,r!,.uck ,el'boten.

Ungesetzliches Preisabreden bei Verdingungen. Das
Ministerium der öffcnt1!ehen Arbeite!l bringt den ihm unter
stellten Oberpräsidenten, ßaukommisslonen, Eisenbahndirektionen
usw, eine Reichsgerichts-Entscheidung zur Kenntnis, die obwohl
bereits vom 8. November 1907 d,Üiert, allgemeine Beachtung
verdient. Es ist darin festgestellt, daß Vereinbarungen, die
zwischen Konkurrenten aus Anlaß ihrer Beteiligung an einer
Ausschreibung abgeschlossen werden, dann gegen die guten
Sitten verstoßen, wenn der Zweck der Vereinbarung auf
Täuschung des die Ausschreibung veranstaltenden Unter
nehmers gerichtet ist. Ocr Tatbestand, dem dieses Urteil
zu Grunde [ag, zeigt deutlich genug die Wichtigl<eit der Ent
scheidung.

Die Beklagte hatte der K!ägerin den Bau eines Speichers
für 179900 d# übertfagen, machte aber dann von dieser Summe
einen Abzug von 28900 Jt, weil Klägerin sich durch betrü
gerisches und illoya!es Verhaltet! zur Bewil!igung eines um
diesen Betrag zu hohen Obernahmepreises bestimmt und sie
dadurch in Höhe dieses Betrages geschädigt habe. Sie macht
geltend: Sie, die Beklagte, habe in der ausgesprochenen Ab
sicht, das bi1ligste Angebot zu berücksichtigen, acht Unter
nehmer aufgefordert, Angebote für den beabsichtigten Speicher,
bau einzureichen. I\!ägerin' habe nun eine Versa111!lliLmg dieser
Untcrnehmer bei sich veranstaltet und den übrigen sieben Kon
kurrenten eröffnet, daß sie den Bau zu erhalten wünsche. Sie
habe bekannt gegeben, daß sie die Kosten auf 164000 Jt be
rechnet habe. Ein anderer Unternehmer habe als Ergebnis
seiner Berechnung 161000 At und ein dritter nur 151000 Jt
angegeben, während die übrigen eine Berechnung noch nicht
aufgestellt gehabt hätten. Man sei dann übereingekommen!
daß K!ä.gerin die Mindestfordernde sein solle, 'Wogegen sie sich
verpflichtet habe, den übrigen je 3000 ,1ft zu zahlen, falls ihr
der Bau übertrageil würde. Unter Zugrundelegung eines Über
nah me preises von 160000 At fÜr Klägerin habe man dann ver'
einbart, daß Klägerin ein Angebot zum Preise von 180000 Jt
machen saUe, während durch Ziehen von mit ganz willkür
lichen 180000 rAt übersteigenden Angeboten versehenen Zetteln
bestimmt werden sol1e, welches Angebot die übrigen einreichen
soJJte!1. Dementsprechend sei dann aueh verfahren. In Un
kenntnis dieses unredlichen Verhaltens habe sie den Preis von
180 000  1t bewilligt, der den Wert des hergestel!ten Werkes

bezw, den angemessenen Herste!1ungspreis um 28900 ,At über
steige. KJägerin hat diese Darstellung bestritten, "jedoch zu
gegeben, daß, wie al1gemein üblich sei, eine Verständigung über
die Höhe der einzureichenden Offerten stattgefunden habe; nach
der derjenige, der den Zuschlag erhalte, den übrigen je 3000 dlt
zu vergüten habe".

Sämtliche Instanzen haben dieses Verfahren zur Aus
schaltung der Konkurrenz bei Verdingungen für ungesetzlich
erklärt und damit die Verpflichtung der Beklagten, die volieSumme
zu zahlen, verneint; nur über das Maß der tatsächlichen
Schädigung bestanden Verschiedenheiten in der Beurteilung.
Das Reichsgericht führte in seiner Begründung aus;

Seide Vorinstanzen gehen zutreffend davon aus, daß es
ganz in das freie Belieben des Unternehmers gestellt ist, welchen
Preis er für seine Arbeiten fordern will, und daß es ihm auch
erlaubt sein muß, die sich aus einem Wettbewerb ergebenden
Gefahren durch geeignete Maßregeln, insbesondere Preisabreden
mit den Konkurrenten, abzuwehren. Beiden Vorinstanzen ist
aber auch darin beizutreten, daß die KJägerin vorJiegend über
das Maß des Erlaubten hinausgegangen ist. Die Beklagte
hatte iJlfen Willen, durch einen Wettbewerb ein möglichst billiges
Angebot zu erhalten, zu erkennen gegeben, sie wollte so er
fahren, wer von den angegangenen acht Unternehmern der
.I\-lindesttordernde sein würde, um ihm rlie Arbe!t zu übertragen.
Wenn nun die Klägerfn die übrigen zur Einreichung von An
geboten aufgeforderten Unternehmer durch Zusicherung von
je 3000 dft veranlaßte, Angebote einzureichen, die gar nicht
ernst!ich gemeint wareil, vielmehr nur in der Absicht abgegeben
wurden, in der Beklagten den Glauben zu erwecken, daß ein
ernstlicher Wettbewerb vorliege und in diesem die K!ägedTI
die Mindestfordernde sd, so liegt hier ein auf Täuschung be
reehnetes Verhalten vor, das gegen die guten Sitten verstößt.
Die Klägerin hat durch ihr i!!oyales Verhalten die Beklagte
getäuscht und zur Annahme des klägerischen Angebots be
stimmt. Durch die Zubilligung des Preises von 179900 ,,4£
ist die Beklagte insoweit geschädigt, ais dieser Preis den üb
lichc!l und angemessenen Preis für die gelieferten Arbeiten
übersteigt. Soweit dies nicht der Fa!! ist, iiegt eine Schädigung
nicht vor, selbst dann nicht, wenn Klägerin ohne die mit den
Mitbewerbern getroffcne Vereinbarung einen unter dem an
gemesse1len liegenden Preis gefordert haben würde, denn auf
ein solches Angebot hatte die Beklagte keinen Anspruch.

Diescs UrteiJ,. das aUe Veranst 1tcr und Teilnehmer von
Verdingungen, insbesondere auch die Kommunal Verwa!tungen,
beachten sollten, kann manchen Auswüchsen steuern. Und
daß das drillgend nötig ist, steht fest; es geht am de;:utJiehsten
aus der obigen Erklärung der Klägerin hervor, daß es "all
gemein üblich" sei, sich in dicser Weise über die einlUreichen
den Angebote zu einigen! Einzelne FäHe solcher Ausschrei
tungen sind ja auch bekannt und wiederholt erörtert worden.
(VergL die Reichsgerichtsentscheidung vom i. März 1908 uber
dieselbe Frage, welche unter Zugrundelegung anderer Tatsachen
gegenteilig lautet. "Ostdeutsche Bau-Zeitung" 1908 t S. 222.)

Einbanddecke. Zwecks Einband des fachlichen Teiles
der "Ostdeutschen Bau-Zeitung" ist in geschmackvoller Aus
stattung und Schriftpressung eine Decke hergeste!lt, die zum
Preise von 60 Pfg. abgegeben wird. Bei den zahlreichen Rück
fragen um nochmalige Übersendung veröffentlichter Aufsätze
ist der Einband dringend anzuempfehlen, zuma! durch das in
Nr. 104 erschienene SachregIster ein leichtes Nachschlagen er
mög!icht ist.

Hinweis. Spar- und BivoUa1ampen der Siemens-Schuckert
Werke behandelt eine unserer heutigen Nummer beiHeg-ende Vcr
öHentlichung der genannten firma. Sparlampcn und Bivoltalampen
mit übereinander stehenden Kohlen gehören nach Konstruktion und
Wirkungsweise zu einer gemeinsamen Gruppe von BOdcnlampen.
Sie brennen mit beschränkte-n Luftzutritt, haben daher 'eine lange
ßrenndauer. Sie ergeben ein weißes, dem Tageslicht ähnliches Licht
das eine gute Farbenunterscheidung ermöglicht und eignen sich fÜ;
Innen- und Außenbe!euchtung. Wird außer einer guten farbenunter
scheidung eine intensive ßodenbeleuchtung unterhalb der Lampe ge
wünscht, so sind die in der erwähnten Abhandlung ehenfalls be
scbriebenen Bivoltalampen mit schrägstehenden Kohlen am Platze.
Wir empfehlen die Beilage, die erschöpfende Auskunft über die Ver
wendbarkeit dieser Lampentypen gibt, der Beachtung unserer Leser.
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